
Der Karabiner ist

korrekt geschlossen

und am Anseilpunkt

eingebunden (immer

Kontrolle durch

Aufsichtsperson).

3.

Der Klettergurt sitzt

über dem Hüft-

knochen, alle drei

Sicherheitsschnallen

sind angezogen.

2.

Klettern mit dem

Selbstsicherungsgerät

ist nur im Bereich der

roten Plane erlaubt.

4.

Kinder müssen

permanent

beaufsichtigt

werden.

1.

SICHER KLETTERN AM
SELBST-SICHERUNGS-GERÄT


